
  

 
 

Verarbeitungstätigkeit Erlaubnisse nach Güterkraftverkehrsgesetz 

Ergänzende Datenschutzinformationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 
Datenschutz-Grundverordnung 

Allgemeine Informationen zu Ihren Rechten siehe unter der Rubrik Datenschutz 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke: 

Antragsbearbeitung und –genehmigung, Erteilung/Verlängerung von Güterkraftverkehrserlaubnissen, EU-Lizenzen 
für grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr, Fahrerbescheinigungen 

Rechtsgrundlagen: 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO, Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, VO-
EG Nr. 1071/2009, VO-EG Nr. 1072/2009 

Vorgesehene Fristen für die Löschung  

Löschungsfrist 

10 Jahre 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sind Sie zur Bereitstellung der Daten verpflichtet? 

☒ Ja  ☐ nein   

Folgen bei Nichtbereitstellung von Daten 

Eine Genehmigung kann nicht erteilt werden. Ahndung nicht genehmigter Verkehre. 

 


